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Die Arbeitsunfähigkeit steigt seit 2007 an…

Quelle: TKK Gesundheitsreport  2018, S. 64
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Erwerbspersonen TKK, standardisiert



… und die AU-Tage wegen psychischer Erkrankungen 
nehmen weiter zu!

Relative Veränderungen der Fehlzeiten bei Berufstätigen, Quelle: BKK  Gesundheitsreport 2017, S. 45
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Au-Tage je Fall der Mitglieder ohne Rentner – durchschnittliche Falldauer nach 
ausgewählten Diagnosegruppen (Berichtsjahr 2017)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Stagnierend hohe AU Zeiten wegen F-Diagnosen.



Kosten bedingt durch Arbeitsunfähigkeit

AU-Tage
Gesamtwirtschaftliche Ausfallkosten

(Ausfall an Bruttowertschöpfung 2016)

133 Mrd. Euro jährlich

AU-Tage
Kosten der GKV

6 Mrd. Euro jährlich

Krankenhausbehandlung 
(nicht nur AU)

Kosten 2017 der GKV
75 Mrd. Euro jährlich

Arbeitsplatz
Kosten des Arbeitgebers

197,- Euro täglich

Ausgefallene Produktion 
Kosten der Arbeitgeber 

(2016, Quelle: baua)
75 Mrd. Euro jährlich
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Von politischer Seite  ist – trotz anderer boomender Begutachtungsfelder seitens der Kassen- das Thema „Arbeitsunfähigkeit“ durchgehend von hohem Interesse. 
Ausgaben der AU-Folgen sind höher, als die Ausgaben für KH, obwohl diese Kosten für die GKV am höchsten sind.
Denn: Bei den volkswirtschaftlichen Kosten von  Arbeitsunfähigkeit geht es nicht  um den Ausgabenfaktor „Krankengeld“ für die Krankenkassen (der im Vergleich zum Ausgabenfaktor „stationäre Kosten“ niedrig ist), sondern tatsächlich um massive wirtschaftliche Faktoren. 
Die Entgeltersatzzahlungen von Krankenkasse bzw. in den ersten 6 Wochen der Arbeitgeber machen nur einen Bruchteil dessen aus, was an Produktionsverlust durch Arbeitsunfähigkeit der Wirtschaft verloren geht. 
Wobei die Kosten für Entgeltersatz der Arbeitgeber in den ersten 6 Wochen immerhin wirtschaftspolitisch auch schon wichtig genug sind! 
Die Wichtigkeit dieser Kosten hat sogar Eingang in das Gesetz gefunden: der originäre politische Wille zur Begutachtung der „Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit“ hat der Gesetzgeber expressis verbis im SGB V (§ 275) aufgenommen. 
Von welchen wirtschaftlichen Größenordnungen reden wir?
Auch bei einer sehr geringen durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit von 15,2 Tagen je Arbeitnehmer pro Jahr (Quelle: baua: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin), ergaben sich im Jahr 2015 insgesamt 587,4 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage beziehungsweise 1,6 Mio. ausgefallene Erwerbsjahre: 
Dieses entspricht bei einem durchschnittlichen Arbeitnehmerjahresentgelt von 39.700 Euro etwa 64 Mrd. Euro durch ausgefallene Produktion allein bedingt durch Arbeitsunfähigkeit. 
Seit 2007 zeigt sich ein langsamer, aber stetiger Anstieg der Zahlen.




Arbeitsunfähigkeitsverteilung
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AU-Kennzahlen der Mitglieder ohne Rentner – Verteilung nach Dauerklassen 
(Berichtsjahr 2017) 

Quelle: 
BKK Gesundheitsreport  2018, S. 41

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die meisten AU Fälle sind in den ersten 2 Wochen beendet, die Langzeit-AU macht aber fast 50% der AU Tage aus!!!
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die befragten Krankenkassen hatten durchschnittlich – bezogen auf alle krankengeldberechtigten Mitglieder – rd. 2,1 % Mitglieder mit mehr als 100 Krankengeld-Zahltagen (Tabelle 14). Der Anteil variierte unter den Krankenkassen zwischen 1,4 % und 3,5 %.
Durchschnittlich mehr als 90 % der Arbeitsunfähigkeitsfälle endeten in den ersten drei Wochen. 
Der entsprechende Anteil variierte unter den Krankenkassen zwischen
79,2 % und 94,3 %. Der Anteil der Krankengeldfälle an allen AU-Fällen betrug
im Durchschnitt 5,4 %. Das Minimum lag bei rd. 4,1 %; bei einer Krankenkasse war jeder fünfte Arbeitsunfähigkeitsfall ein Krankengeldfall.
Die Krankenkassen berichteten von einer mittleren Anzahl an Krankengeldtagen je Fall von 87. Dabei war eine Spanne von 50 Krankengeldtagen festzustellen, eine Krankenkasse berichtet von durchschnittlich ca. 57 Krankengeldtagen pro Fall, das Maximum lag bei durchschnittlich 107 Krankengeldtagen.




Krankengeldfallmanagement – Zeitpunkt der 
Kontaktaufnahme Fallmanager - Versicherter

2016 Kontaktaufnahme mit dem arbeitsunfähigen Versicherten bei ca. 50%

Erstkontakt mit ihren Mitgliedern nach 37 Tagen im Durchschnitt (ausgehend 
vom ersten AU-Tag)

Große Unterschiede:  
schnellste Kontaktaufnahme bei einer Krankenkasse nach drei Tagen
längste Zeitspanne bis Kontaktaufnahme 135 Tagen
Kontaktaufnahme während der Lohnfortzahlung bei einer Kasse 1%, andere 
Kasse kontaktierte 95% der Mitglieder
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Krankenkassen kontaktierten im Jahr 2016 durchschnittlich knapp die Hälfte (48,6 %) der krankengeldberechtigten Mitglieder schon während der Lohnfortzahlung (Median: 49,9 %). 
Die Anteile variierten dabei beträchtlich zwischen den Krankenkassen:

Während eine Krankenkasse lediglich rd. 1 % der Mitglieder schon während
der Lohnfortzahlung kontaktierte, lag das Maximum bei rd. 95 %.

Im Durchschnitt nahmen die Krankenkassen nach 37 Tagen (ausgehend vom ersten AU-Tag) den Erstkontakt mit ihren Mitgliedern auf (Median: 34 Tage). Auch diesbezüglich waren die Unterschiede zwischen den Krankenkassen groß. Die schnellste Kontaktaufnahme erfolgte bei einer Krankenkasse nach nur lediglich drei Tagen, eine Krankenkasse kontaktierte ihre Mitglieder dagegen erst nach 135 Tagen.
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Gründe für die Kontaktaufnahme 
der KK
• Elf Krankenkassen 

Erstkontaktaufnahme 
telefonisch

• Neun Krankenkassen 
schriftlich

• Vier Krankenkassen 
schriftliche und telefonische 
gleichermaßen

Häufigkeit der 
Kontaktaufnahme/Fall:
• Durchschnittlicher Kontakt 

Krankenkassen mit 
Versicherten rd. 4,6 Mal bei 
durchschnittlichem 
Krankengeldfall.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei elf von 24 Krankenkassen erfolgte die Erstkontaktaufnahme mehrheitlich telefonisch, bei neun Krankenkassen mehrheitlich schriftlich. Vier Krankenkassen nutzten eine schriftliche und telefonische Erstkontaktaufnahme gleichermaßen.

Bei allen Krankenkassen (mit einer Ausnahme) ist Kontaktaufnahme an bestimmte Fallmerkmale gebunden (Abbildung 19). 
Kontaktaufnahme an bestimmte Fallmerkmale gebunden:

Dauer der Arbeitsunfähigkeit (n = 21) 
Aktuelle ICD-Diagnose (n = 20)
Vorerkrankungen (n = 19)
Berufliche Tätigkeit (n = 18)

Nur N = 3 Höhe des zu zahlenden Krankengeldes

Die Höhe des zu zahlenden Krankengeldbetrags spielte dagegen bei lediglich
drei Krankenkassen eine Rolle.




Versichertenbeschwerden zum  
Krankengeldfallmanagement

Häufigste  Gründe:
• zu bürokratischer Ablauf (einzureichende Unterlagen, Zahlungsweise),
• Bearbeitungsdauer,
• Beendigung der Krankengeldzahlung aufgrund eines MDK-Gutachtens/ 

Beschwerden über MDK-Gutachter sowie
• fehlende oder schlechte Beratung (insb. unzureichende Informationen
• über Alternativen).

Selten genannte Gründe:
• Aufforderung zur Antragstellung einer Rehabilitationsmaßnahme
• fehlendes Einfühlungsvermögen der Mitarbeiter
• Beschwerden über das Einwilligungsmanagement
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Krankenkassen wurden zudem gefragt, über was sich ihre Versicherten in Bezug auf das Krankengeldfallmanagement beschweren. Die am häufigsten genannten Gründe der Krankenkassen waren:

Selten:

Die Aufforderung zur Antragstellung einer Rehabilitationsmaßnahme, ein fehlendes Einfühlungsvermögen der Mitarbeiter sowie Beschwerden über das Einwilligungsmanagement wurden dagegen von den Krankenkassen nur vereinzelt genannt.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Anlässe bei Frage zur Arbeitsunfähigkeit aufgeschlüsselt

2015 ca. 1,2 Millionen versichertenbezogene Stellungnahmen des MDK zu Arbeitsunfähigkeit

Hauptsächliche Anlasse:
Knapp der Hälfte der Fälle: Zweifel der Krankenkasse
Mehr als jede vierte Begutachtung: Sicherung des Behandlungserfolges
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ergebnisse zu den Anlässen dazu genommen



Durchgehende Bescheinigung der AU – Verlust des 
KG-Anspruchs und weiteres

Verlust des Krankengeldanspruchs durch zeitliche Verzögerung der Ausstellung 
des Muster 1 - andauernden Arbeitsunfähigkeit - Folgebescheinigung nicht am 
Werktag nach dem Ende der aktuellen Arbeitsunfähigkeit ausgestellt

Verlust des Anspruchs auf Krankengeld (schlimmstenfalls Verlust des 
Versicherungsschutz)

Urteil des BSG vom 11.05.2017: Gewährung von Krankengeld auch dann, wenn 
nicht erfolgtes Ausstellen der AU-Bescheinigung aufgrund Fehleinschätzung der 
Ärztin oder des Arztes über die Notwendigkeit einer AU-Bescheinigung, die auf 
nichtmedizinischen Gründen beruht. BSG, Urteil vom 11.05.2017 - B 3 KR 22/15 R.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Es gibt allerdings weiterhin Fälle, in denen Versicherte ihren Krankengeldanspruch verlieren, und zwar dann, wenn eine Folgebescheinigung nicht am Werktag nach dem Ende der Arbeitsunfähigkeit ausgestellt wird. Dies komme teilweise vor, wenn Patientinnen und Patienten – und ggf. auch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte – nicht ausreichend oder falsch über die Regelungen informiert sind. So kam es teilweise in der Vergangenheit zu einem Verlust des Krankengeldanspruchs, wenn die Versicherten nicht rechtzeitig einen Arzttermin erhalten haben, um sich die Arbeitsunfähigkeit erneut bescheinigen zu lassen. 
In dem Urteil vom 11.05.2017 hat das BSG entschieden, dass Krankengeld von den Krankenkassen auch gewährt werden muss, wenn eine AU-Bescheinigung aufgrund einer Fehleinschätzung der Ärztin oder des Arztes über die Notwendigkeit einer AU-Bescheinigung, die auf nichtmedizinischen Gründen beruht, nicht ausgestellt wird. BSG, Urteil vom 11.05.2017 - B 3 KR 22/15 R.




Aufforderung zu einer Rehabilitationsmaßnahme 
nach § 51 SGB V – Sicht der Patientenorganisation

Aufforderung zur Teilnahme an einer Rehabilitationsmaßnahme nach § 51 
SGB V durch die Krankenkasse – kritische Einstufung der 
Patientenorganisationen

Erzeugen von Druck auf die Patientinnen und Patienten

Befürchtung:
Austomatisierte Umdeutung auf EM-Rente bei Andauern der AU über die 
Reha hinaus

Befürchtung teilweise begründet
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Auch die Aufforderung zur Teilnahme an einer Rehabilitationsmaßnahme nach § 51 SGB V durch die Krankenkasse wird von den Patientenorganisationen teilweise als kritisch eingestuft. 
Dies könne Druck auf die Patientinnen und Patienten erzeugen, da nach dem Reha-Aufenthalt bei einer weiteren Arbeitsunfähigkeit automatisch auf eine Erwerbsminderungsrente umgestellt wird.




Begutachtungen durch den MDK – Probleme aus 
Sicht der Patientenorganisationen

• Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit durch den MDK  -
insbesondere Fälle mit Beendigung der AU auf Basis von 
Aktenlage.

• Sehr kurzfristige Einstellung der Krankengeldzahlung durch die 
Krankenkasse – dies nur mittelbar durch den MDK zu 
verantworten (siehe Rückinfoverfahren)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Als weiteres Problem wird die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit durch den MDK angegeben, insbesondere in den Fällen, in denen Versicherte vom MDK ausschließlich auf Basis der Aktenlage „gesundgeschrieben“ werden.
In diesem Kontext wurde von den Patientenorganisationen auch kritisiert, dass die Krankenkassen die Krankengeldzahlung teilweise sehr kurzfristig einstellten.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Rund 59 % (n = 69) der Befragten wurde in der Zeit, in der sie arbeitsunfähig bzw. krankgemeldet waren, von ihrer Krankenkasse kontaktiert.
Von diesen Versicherten wurden 28,4 % (n = 19) bereits in den ersten zwei Wochen der Arbeitsunfähigkeit von ihrer Krankenkasse kontaktiert (Abbildung 45). Ein nahezu gleicher Anteil (29,9 %, n = 20) wurde erst nach sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit kontaktiert.
Knapp zwei Drittel (65,7 %, n = 44) der Befragten wurden von der Krankenkasse bei der ersten Kontaktaufnahme in der Zeit der Arbeitsunfähigkeit schriftlich kontaktiert (Abbildung 46).

Die Befragten, die im Rahmen des Krankengeldfallmanagements von ihrer Krankenkasse
kontaktiert wurden, waren mehrheitlich sehr bzw. eher zufrieden mit der
Kommunikation (73,1 %, n = 49) (Abbildung 48). Rund jeder Zehnte war dagegen
eher oder sehr unzufrieden (10,4 %, n = 7).




Quellen

• Aktuelle BSG-Rechtsprechung
• Aktuelle AU-RL
• Aktuelle BGA AU
• AU Arbeitshilfe
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